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Einleitung

Das Monopol zur legitimen Gewaltausübung ist  lange  Zeit  als  exklusive
Kompetenz des modernen Staates verstanden worden. Die Ausübung nach
innen definiert nach Max Weber den modernen Staat;1 die Ausübung nach
außen  soll  unter  anderem durch  das völkerrechtliche  Gewaltverbot  regu-
liert werden. Diese Annahmen werden durch private Militärfirmen, denen
militärische Funktionen – und damit auch zumindest Einfluss auf die Ge-
waltausübung auf internationaler Ebene – übertragen werden, zunehmend
in Frage gestellt.2

Dabei  ist  weder  die  staatliche  Monopolisierung  von  Gewalt  noch  die
Verstaatlichung des Krieges  eine historische Selbstverständlichkeit.  Staa-
ten haben seit jeher Private in bewaffneten Konflikten eingesetzt und sie
zur  Erweiterung  ihres  Herrschaftsbereichs  genutzt.  Italienische  Söldner-
anführer,  die  Condottieri,  wurden  im späten  Mittelalter  vom Adel  unter
Vertrag  (condotta)  genommen,  um  die  italienischen  Stadtstaaten  militä-
risch abzusichern.  Auch nach  dem Westfälischen  Frieden  und dem Auf-
stieg der Staaten zu faktischen Kriegsmonopolisten3 wurde Krieg bis in das
19.  Jahrhundert  hinein  noch  als  „Auftragsarbeit“  der  Staatsgewalt  von
nichtstaatlichen Akteuren durchgeführt, etwa von Söldnern oder den briti-
schen  und  niederländischen  Handelskompanien,  die  mit  dem  Recht  zur
Kriegsführung  ausgestattet  waren.4 Erst  als  mit  dieser  Art  der  privaten
Kriegsführung ein erheblicher Kontrollverlust in der Außenpolitik einher-
ging und die von den Staaten benutzten Gewaltakteure sich auch gegen sie
wendeten,5 erfolgte  eine schrittweise  Ächtung der  extraterritorialen  Aus-

1 Weber,  Wirtschaft  und  Gesellschaft,  S.  822:  „Staat  ist  diejenige  menschliche  Ge-
meinschaft,  welche  innerhalb  eines  bestimmten  Gebietes  (…)  das  Monopol  legitimer
physischer Gewaltsamkeit für sich (mit Erfolg) beansprucht.“ S. auch Tilly, The formati-
on of national states in Western Europe, S. 638, der den Aspekt der „controlling the prin-
cipal  means  of  coercion  within  a  given  territory“  als  Element  seiner  Definition  eines
Staates einbezieht.

2 Chesterman/Lehnardt,  Introduction,  in  dies.  (Hrsg.),  From  mercenaries  to  mar-
ket, S. 1.

3 Dazu  Reinhard, Geschichte  der Staatsgewalt,  S. 354 ff;  van Creveld,  Aufstieg und
Untergang des Staates, S. 179.

4 Reinhard, ebend., S. 347;  Thomson, Mercenaries, pirates, and sovereigns, S. 38/39,
96; Cassese, Mercenaries: lawful combatants or war criminals?, ZaöRV 40 (1980), S. 1.

5 Münkler, Die neuen Kriege, S. 95.



2 Einleitung

übung privater Gewalt – Gewalt jenseits des staatlichen Gewaltmonopols,
die in der konkreten Ausübung keiner unmittelbaren staatlichen Kontrolle
unterliegt. Die Pariser Erklärung zum Seerecht von 1856 erklärte die Frei-
beuterei  für  verboten;  das  Haager  Neutralitätsabkommen  von  1907  ver-
pflichtete  die  unterzeichnenden  Staaten zum Verbot  der  Anwerbung von
Söldnern auf ihrem Territorium.

Die Teilnahme Privater am bewaffneten Konflikt hatte nicht nur zu ei-
nem erheblichen Kontrollverlust der Staaten über den Einsatz von Gewalt,
sondern  auch  zu  einer  Verrohung  der  Sitten  im Krieg  und  zu  massiven
Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung geführt.6 Die Ausübung von Ge-
walt birgt besondere Gefahren für das Individuum, die durch das humani-
täre Völkerrecht und die Menschenrechte7 eingehegt werden. Dabei bildet
die Verstaatlichung des Krieges erst die Voraussetzung für die Verrechtli-
chung des bewaffneten Konflikts durch diese Rechtsregime, die sich in ers-
ter  Linie  an  Staaten  richten.8 Die  Existenz  und  Identifizierbarkeit  von

6 Greenwood, Historical development and legal basis, in Fleck (Hrsg.), The handbook
of international humanitarian law, S. 1, 19. 

7 Grundsätzlich wird von der Anwendbarkeit beider Rechtsregime nebeneinander aus-
gegangen, wobei die Vorschriften des humanitären Rechts den Menschenrechten als  lex
specialis vorgehen; IGH, Legal consequences of the construction of a wall in the Occu-
pied Palestinian Territory, Gutachten v. 9. Juli 2004, ICJ Reports 2004, S. 136, 178, Rz.
106.

8 Krieger,  Der privatisierte  Krieg:  private  Militärunternehmen im bewaffneten Kon-
flikt, AVR 44 (2006), S. 159, 166. Zwar wird in der Literatur vertreten, dass transnatio-
nale Unternehmen an Menschenrechte gebunden seien (so etwa  Clapham, Human rights
obligations of non-state  actors;  Emmerich-Fritsche,  Zur  Verbindlichkeit  der Menschen-
rechte für transnationale Unternehmen, AVR 45 (2007), S. 541). Jedoch kann sich diese
Auffassung nicht auf das geltende Völkerrecht stützen; Ruggie, Special Representative of
the  Secretary-General  on the issue  of human  rights  and transnational  corporations  and
other business enterprises, Report: protect, respect and remedy: a framework for business
and human rights, UN Doc. A/HRC/8/5, 7. April 2008, Rz. 51 ff.;  Schmalenbach, Multi-
nationale Unternehmen und Menschenrechte, AVR 39 (2001), S. 57; Tomuschat, Human
rights, S. 108, 388; Montreux Document on pertinent international legal obligations and
good practices for states related to operations of private military and security companies
during  armed  conflict,  17.  September  2008,  abrufbar  unter  http://www.eda.admin.
ch/psc; auch als UN Doc. A/63/467-S/2008/636, 6. Oktober 2008 (Montreux Document)
Part One, E.22: „PMSCs (private military and security companies, die Verf.) are obliged
to comply with international humanitarian law or human rights law imposed upon them
by applicable national law (...).“ (Hervorhebung der Verf.). Dies belegen auch die zahl-
reichen Verhaltenskodizes, die eine freiwillige Bindung von Unternehmen an menschen-
rechtliche Standards fördern sollen, z. B. UN Code of Coduct for Law Enforcement Offi-
cials, GA Res. 34/169, 17. Dezember 1979; Norms on the responsibilities of transnational
corporations  and  other  business  enterprises  with  regard  to  human  rights,  UN  Doc.
E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2,  26.  August  2003,  UN  Global  Compact,  abrufbar  unter
http://www.unglobalcompact.org.  Soweit  die  Bejahung  der  Menschenrechtsbindung
nichtstaatlicher Akteure unter Verweis auf ihre Adressatenstellung im humanitären Völ-
kerrecht erfolgt – so z. B.  Weissbrodt/Kruger, Human rights responsibilities of business
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Staatsgewalt und die Unterscheidbarkeit von Staat und Privaten sind daher
Voraussetzungen für  den regelnden Zugriff  des Völkerrechts.  Wenn sich
aber Staaten von Privaten primär durch Befehl und Zwang unterscheiden9

und Private, von Staaten autorisiert, im bewaffneten Konflikt und in Post-
Konflikt-Situationen  zunehmend  Zwang  ausüben,  fällt  die  Grenzziehung
zwischen Staat und Privaten immer schwerer. Private Gewaltakteure stel-
len daher besondere Herausforderungen an ein Rechtssystem, das sich pri-
mär an Staaten richtet.

Das  Outsourcing oder die Privatisierung militärischer  Funktionen10 ist
auch  Symptom  eines  sich  wandelnden  Verständnisses  von  Staatlichkeit
und markiert den Höhepunkt des generellen Trends, traditionell vom Staat
wahrgenommene  Funktionen  an  Private  auszulagern.  Diese  Entwicklung
im Sinne einer Abkehr von der Zentrierung auf den Staat als alleinigen Ga-
ranten und Produzenten von Sicherheit11 wird begleitet von der Beobach-
tung,  dass  Staaten  als  „faktische  Monopolisten  des  Krieges“  abgedankt
hätten.12 Dabei stellt die staatliche Auslagerung von militärischen Funktio-
nen nur einen Aspekt des Wandels bewaffneter Konflikte dar, der sich in
mehreren  bereichsspezifischen  Phänomenen  wie  Terrorismus  oder  failed
states manifestiert  und  infolge  dessen  zwischenstaatliche  Gewaltanwen-
dung nur eine unter  mehreren Formen der kriegerischen Auseinanderset-
zung darstellt.13 Das Phänomen der  Privatisierung von Gewalt  top down
aber unterscheidet sich von anderen privatisierten Erscheinungsformen der
Ausübung von Gewalt durch die offensichtliche staatliche Veranlassung.

as non-state actors, in Alston (Hrsg.), Non-state actors and human rights, S. 313, 331 – ist
dem entgegenzuhalten, dass dort die Durchbrechung der Mediatisierung durch den Staat
anerkannt, aber nicht verallgemeinerungsfähig ist. Zudem handelt es sich bei der Verant-
wortlichkeit bei Verletzung der humanitär-völkerrechtlichen Bindungen durch das Indivi-
duum nicht um eine völkerrechtliche, sondern um eine strafrechtliche Verantwortlichkeit.

9 S. Grimm, Der Wandel der Staatsaufgaben und die Zukunft der Verfassung, in ders.
(Hrsg.), Staatsaufgaben, S. 613, 627. 

10 Eine völkerrechtliche  Definition der „Privatisierung“  gibt  es nicht.  Zu den unter-
schiedlichen  Typologien  der  Privatisierung  Kämmerer,  Privatisierung,  S.  16  ff;  Weiss,
Privatisierung und Staatsaufgaben,  S. 28 ff.  Der in der Untersuchung zugrunde gelegte
Begriff der Privatisierung ist weit und erfasst den Einsatz von Privaten im Auftrag eines
Staates oder der UN zur Erfüllung militärischer Funktionen, die traditionell von staatli-
chen Streitkräften wahrgenommen worden sind.

11 Dazu Zangl/Zürn, Frieden und Krieg, S. 206 ff.
12 Münkler,  Die  neuen  Kriege,  S.  7;  Bruha,  Gewaltverbot  und  humanitäres  Völker-

recht nach dem 11. September 2001, AVR 40 (2002), S. 383, 384; Krahmann, The priva-
tization of security  governance:  developments,  problems,  solutions,  S.  6;  Krieger,  Der
privatisierte  Krieg:  private  Militärunternehmen  im  bewaffneten  Konflikt,  AVR  44
(2006), S. 159, 160.

13 Thürer, Kriegerische Gewalt und rule of law, in Gasser, Humanitäres Völkerrecht,
S. 12.
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Dies  wirft  umso mehr  die  Frage  auf,  ob  die  Firmen  tatsächlich  nur  als
Marktakteure eingeordnet werden sollten oder sie nicht auch politische Ak-
teure sind, für deren Verhalten Staaten verantwortlich sein können. 

Das  Konzept  der  völkerrechtlichen  Verantwortlichkeit  knüpft  grund-
sätzlich an die Organstellung der handelnden Personen an. Allerdings wer-
den die Angestellten von privaten Militärfirmen in der Regel nicht in die
Streitkräfte  oder  andere Organe eingegliedert,  sondern agieren außerhalb
der formellen staatlichen Strukturen. Ließe das Völkerrecht aber zu, dass
Staaten  sich  bei  der  Verfolgung  ihrer  außenpolitischer  Interessen  ihrer
Verpflichtungen allein durch den Einsatz nichtstaatlicher Akteure entledi-
gen könnten, liefe es weitestgehend ins Leere.  Vom Grundsatz, dass das
Handeln  Privater  für  die  Frage  der  völkerrechtlichen  Verantwortlichkeit
nicht relevant ist, müssen daher Ausnahmen gemacht werden. 

Mit der Verabschiedung bzw. Unterstützung des  Montreux Document14

haben dies 32 Staaten, darunter neben Deutschland auch einige Hauptkun-
den privater Militärdienstleister wie die USA, Großbritannien, Südafrika,
Sierra Leone und Angola,  ausdrücklich anerkannt.15 Das  Montreux Docu-
ment ist Ergebnis eines mehrjährigen Konsultationsprozesses, der von der
Schweizer Regierung initiiert und gemeinsam mit dem Internationalen Ko-
mitee vom Roten Kreuz (IKRK) geleitet wurde. Es ist nicht rechtsverbind-
lich und soll neben der Formulierung von Good Practices einen Überblick
geben über die menschenrechtlichen und humanitär-völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen,  die  Staaten  im  Zusammenhang  mit  privaten  Militärfirmen
einhalten müssen. Jedoch sind die dort formulierten Grundsätze recht all-
gemein gehalten. Aus ihnen geht nicht immer hervor, unter welchen Um-
ständen  völkerrechtliche  Verantwortlichkeit  im Zusammenhang  mit  dem
Einsatz privater Militärfirmen eintritt. 

Vor diesem Hintergrund ist Gegenstand der vorliegenden Untersuchung
die Frage, welche Bedeutung dem gegenwärtigen Konzept der völkerrecht-
lichen Verantwortlichkeit zukommt, wenn in Konflikt- und Post-Konflikt-
Gebieten Staaten oder die UN private Militärfirmen statt staatlicher Streit-
kräfte einsetzen. Als Beitrag zur Diskussion über völkerrechtliche Verant-
wortlichkeit im Zusammenhang mit dem Verhalten Privater hat die Arbeit
zum Ziel,  die  Umstände  herauszuarbeiten,  unter  denen  Staaten  bzw.  die
UN völkerrechtlich verantwortlich sind, wenn die von ihnen eingesetzten

14 Montreux Document on pertinent international legal obligations and good practices
for states related to operations of private military and security companies during armed
conflict, Fußnote 8. Dazu Odendahl, Die Bindung privater Militär- und Sicherheitsfirmen
an das humanitäre  Völkerrecht  unter  besonderer  Berücksichtigung  des  Dokuments  von
Montreux, in AVR 48 (2010), S. 226 ff.

15 Stand  September  2009.  Die  Teilnehmerstaaten  können  unter  http://www.eda.
admin.ch/eda/en/home/topics/intla/humlaw/pse/parsta.html eingesehen werden.
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Firmen  völkerrechtlich  geschützte  Interessen  verletzen.16 Zentrales  Er-
kenntnisinteresse ist dabei zu klären, ob und inwieweit Unterschiede in der
völkerrechtlichen  Verantwortlichkeit  bestehen,  wenn  statt  staatlicher
Streitkräfte private Militärfirmen eingesetzt werden. Dabei können etwaige
Unterschiede  etwas  über  die  Tragfähigkeit  des  gegenwärtigen  Konzepts
völkerrechtlicher Verantwortlichkeit in einer Zeit aussagen, in der private
Gewaltakteure eine zunehmend prominente Rolle in Konflikten spielen.17

Vor dem Hintergrund  der  wachsenden  Bedeutung  nichtstaatlicher  Ge-
waltakteure  wird  häufig  die  Untauglichkeit  des  Völkerrechts  als  solches

16 Auch  wenn  die  Angestellten  privater  Militärfirmen  nicht  an  Menschenrechte  ge-
bunden sind und daher Menschenrechte nicht verletzen können (s.o. Fußnote 8), wird im
Folgenden aus Gründen der Lesbarkeit von Verletzung von Menschenrechten bzw. huma-
nitärem Völkerrecht durch privates Militärpersonal gesprochen.

17 Aus dieser Definition des Erkenntnisinteresses folgt auch die Eingrenzung des Un-
tersuchungsgegenstands. Die Arbeit beschäftigt sich grundsätzlich nicht mit der Frage, ob
und inwieweit die anstellenden Staaten bzw. die UN beim Einsatz privater Militärfirmen
an die  Menschenrechte  gebunden sind.  Die menschenrechtliche  Bindung  des Staats  A,
der eine Firma beauftragt,  die den Auftrag in Staat B ausführt,  ist  ein Problem, das im
Zusammenhang mit dem Einsatz privater Militärfirmen oft auftritt, aber nicht spezifisch
aus  der  Auslagerung  militärischer  Funktionen  folgt.  Die  USA beispielsweise  vertreten
die  Auffassung,  bei  extraterritorialem Handeln  nicht  an  den IPbpR gebunden  zu  sein,
Concluding  Observations  of  the  Human  Rights  Committee:  United  States  of  America,
UN Doc. CCPR/C/79/Add.50, 3. Oktober 1995, Rz. 284.  Hingegen Menschenrechtsaus-
schuss (MRA), ebend.; General comment No. 31: The nature of the general legal obliga-
tion imposed on state parties to the Covenant (2004), UN Doc.  HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.
I), 27. Mai 2008, S. 243, 244, Rz. 10; Lilian Celiberti de Casariego v. Uruguay, Commu-
nication no. 52/1979, 29. Juli 1981, UN Doc. CCPR/C/OP/1 (vol. II), S. 92 (1985), Rz.
10.1.–10.3. Auch der IGH geht von der extraterritorialen Anwendung des IPbpR aus, Le-
gal Consequences on the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory,
Gutachten v. 9. Juli 2004, ICJ Reports 2004, S. 136, 179/180, Rz. 109, 111. Zur extrater-
ritorialen  Geltung  der  EMRK  Loizidou  v.  Turkey (Preliminary  Objections),  appl.  no.
15318/89, Urteil  v.  23.  März 1995,  Rz.  62–64;  Bankovi�  and  others  vs.  Belgium and
others,  appl.  no. 52207/99, Entscheidung (Große Kammer)  v.  12. Dezember  2001, Rz.
59–67, 71, 75;  Öcalan v. Turkey,  appl.  no. 46221/99, Urteil v.  12. März 2004, Rz. 93;
Issa and others v. Turkey, appl. no. 31821/96, Urteil v. 16. November 2004, Rz. 70/71;
Medvedeyev and others v. France, appl. 3394/03, Urteil v. 10. Juli 2008, Rz. 50;  Ila�cu
v. Moldova and the Russian Federation, appl. 48787/99, Urteil v. 8. Juli 2004, Rz. 314–
316, 331, 392, 393 (Hoheitsgewalt zweier Staaten bejaht; erstens Russlands aufgrund sei-
nes  „entscheidendem Einflusses“  über  die  handelnden Organe eines  de facto-Regimes;
zweitens Moldawiens, auch wenn es keine wirksame Kontrolle über ein Teilgebiet seines
Territoriums ausübt); s. auch House of Lords, R (Al-Skeini) v. Secretary of State for De-
fence, (2007) UKHL 26, Rz. 82–84 (Lord Bingham), Rz. 90–92 (Baroness Hale), Rz. 97–
99 (Lord Carswell),  Abs. 127, 129, 131, 151 (Lord Brown) (bejaht hinsichtlich Gewahr-
sams in einem Gefängnis,  nicht aber in einem von britischen Truppen besetzten Gebiet
als  solchem,  wenn  die  Truppen  keine  wirksame  Kontrolle  ausüben).  Zur  AKMR  s.
IAKMR,  Saldaño v.  Argentina,  Report no. 38/99,  Entscheidung v.  11.  März 1999,  Rz.
17–20;  Coard et al. v. United States,  Case 10.951, Report no. 109/99, Entscheidung v.
29. September 1999, Rz. 37. S auch IGH, Application of the International Convention on
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oder  mit  seiner  traditionellen  Dogmatik  für  ihre  Erfassung  behauptet.
Gleichzeitig wird die Notwendigkeit einer neuen Lesart oder gar der Ein-
führung  neuer  Regelungen  postuliert.18 Dies  stellt  die  Bindungskraft  des
geltenden  Völkerrechts  in  Frage;  gleichzeitig  wird  die behauptete  Rege-
lungslücke bei weitem nicht sobald durch neue, dem Anspruch nach ange-
messenere  Regelungen  gefüllt.  Daher  ist  es  umso wichtiger  zu  untersu-
chen, ob und inwieweit die geltenden Regelungen Anwendung finden und
ob sie so ausgelegt werden können, dass sie die Privatisierung militärischer
Funktionen angemessen erfassen, ohne sie zu überdehnen oder vorschnell
als ungeeignet abzulehnen. Nur auf dieser Grundlage kann dann überhaupt
diskutiert werden, ob es neuer Regelungen oder einer neuen Dogmatik be-
darf. 

Der Begriff der privaten Militärfirma wird in der Untersuchung allge-
mein für Firmen gebraucht, die militärische Dienstleistungen in der Regel
außerhalb ihres Sitzstaates – meistens ein starker Staat wie die USA, Groß-
britannien, Frankreich, Israel  oder Südafrika – in einem anderen – meist
schwachen – Staat erbringen.19 Er wird gemeinhin enger definiert und soll

the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georga  v.  Russian Federation),
Anordnung v. 15. Oktober 2008, Rz. 109; Case concerning armed actitivites on the terri-
tory of the Democractic Republic of Congo (Democratic Republic of the Congo v. Ugan-
da), Urteil v. 19. Dezember 2005, Rz. 179, 216. Auch im Zusammenhang mit multilatera-
len Friedensmissionen ist die Frage der Bindung der beteiligten Staaten und der interna-
tionalen  Organisationen  an  die  Menschenrechte  nicht  vollständig  geklärt;  s.  EGMR,
Matthews  v.  United Kingdom,  appl.  no.  24833/94,  Urteil  v.  18. Februar  1990, Rz.  34;
Bosphorus Hava Yollart Turizm ve Ticaret Anonim �irketi v. Ireland, appl. no. 45036/98,
Urteil (Große Kammer) v. 30. Juni 2005, Rz. 154; Waite and Kennedy v. Germany, appl.
no.  26083/94,  Urteil  v.  18.  Februar  1999,  Rz.  67;  Beer  u.  Regan  v.  Germany,  appl.
28934/95, Urteil (Große Kammer) v. 19. Februar 1999, Rz. 57; offen gelassen in Behra-
mi and Behrami v. France & Saramati v. France et al., appl. no. 71412/01, Entscheidung
(Große Kammer) v. 2. Mai 2007, Rz. 71, 116, 151. Rz. 6. S. auch Lorenz, Der territoriale
Anwendungsbereich der Grund-  und  Menschenrechte;  Cerone,  Minding  the  gap:  outli-
ning KFOR accountability  in  post-conflict  Kosovo,  EJIL 12 (2001),  S.  469,  485–487;
Grabenwarter,  Europäische  Menschenrechtskonvention,  S.  104, § 17 Rz.  8;  Gaja,  The
review by the European Court of Human Rights of member states acts implementing Eu-
ropean  Union  law:  „Solange“  yet  again?,  in  Dupuy/Fassbender/Shaw/Sommermann
(Hrsg.), Völkerrecht als Wertordnung. Festschrift für Christian Tomuschat, S. 517 ff. 

18 S.  nur  Bellinger,  Legal  issues  related to armed conflict  with non-state groups,  in
Scheipers (Hrsg.), Prisoners in war, S. 251 ff.;  Münkler, Asymmetrie und Kriegsvölker-
recht: Die Lehren des Sommerkriegs, Die Friedens-Warte 81 (2006), S. 59 ff.

19 Eine ähnliche Definition legt der Bericht des Schweizer Bundesrates zu den priva-
ten Militär- und Sicherheitsfirmen zugrunde, S. 630/631. Mit dem Erfordernis des Sitzes
in einem starken Staat werden Gruppierungen ausgeschlossen,  die an sich Milizen sind
und sich lediglich formell als Firma im in der Regel schwachen Territorialstaat eingetra-
gen haben; z. B. in Afghanistan, wo nach einem Bericht von 2007 44% der dort tätigen
„Firmen“ ihren Sitz im Land haben, Rimli/Schmeidl, Private security companies and local
populations, S. 16.
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sich dann nur auf Firmen beziehen, die explizit für die Durchführung von
Kampfhandlungen in einem Krieg angeheuert werden – eine Tätigkeit, die
die meisten Firmen abzulehnen scheinen.20 Für alle anderen Firmen wird
der Begriff der „privaten Sicherheitsfirma“ gebraucht. Diese Terminologie
wird auch von den Firmen selbst bevorzugt. Damit wird nicht nur versucht,
sich von frühen Firmen wie Executives Outcomes und Sandline Internatio-
nal abzugrenzen,  sondern  – prinzipiell  –  auch  jegliche  Assoziation zwi-
schen „kommerzielle Firma“ und „militärische Funktionen“ zu vermeiden,
weil dies eine konzeptionelle Nähe zu Söldnern suggeriert. Zuletzt wurde
der  Begriff  „private military and security firms“  (PMSC)21 oder  schlicht
PMCs/PSCs22 häufiger gebraucht, womit eine Definition der privaten Mili-
tärfirma vermieden wird. In dieser Untersuchung wird der Begriff „private
Militärfirmen“ aus zwei Gründen bevorzugt. Zum einen erfasst er den qua-
litativen Unterschied zwischen Firmen, die in einem militärischen Umfeld
agieren,  einerseits  und Firmen,  die  in stabilen Ländern beispielsweise in
einem  Einkaufszentrum  arbeiten  andererseits.  Zum  anderen  können  die
Angestellten  der  Firmen,  die  etwa  als  Personenschützer  fungieren,  eben
doch in Kampfhandlungen verwickelt werden. Mit der Bezeichnung als Si-
cherheitsfirma eine geringeres Risiko zu suggerieren, ginge daher fehl.23

Im Übrigen ist eine Typologie von im bewaffneten Konflikt tätigen Fir-
men, wie sie zuerst  Singer herausgearbeitet hat,24 für die Zwecke der Ar-
beit nicht erforderlich. Insbesondere ist eine Unterscheidung zwischen un-
bewaffneten/bewaffneten  Dienstleistungen  oder  defensiven/offensiven
Handlungen als vorab getroffene Einordnung für eine Untersuchung völ-
kerrechtlicher Verantwortlichkeit nicht sinnvoll.25 In einem instabilen Um-
feld  kann  privates  Militärpersonal  unabhängig  von  der  angebotenen
Dienstleistung Völkerrecht  verletzen,  etwa wenn es  zum eigenen  Schutz

20 S. FCO, Green Paper, S. 8.
21 Z. B. in Chesterman/Fisher (Hrsg.), Private security, public order.
22 S. z. B. das durch die EU finanzierte und vom Europäischen Hochschulinstitut ko-

ordinierte Priv-War Projekt, http://priv-war.eu/.
23 Chesterman/Lehnardt,  Introduction, in  dies.  (Hrsg.),  From mercenaries to market,

S. 1, 3.
24 Singer,  Corporate warriors,  S. 88 ff.,  unterscheidet mit seiner  tip of the spear-Ty-

pologie zwischen military provider firms, military consultant firms, und military support
firms,  wobei  die  erstgenannte Gruppe dem tatsächlichen Kampfgeschehen am nächsten
ist.  Wulf, Internationalisierung  und Privatisierung  von Krieg und  Frieden,  S.  181–184,
unterscheidet  die  Firmen  entsprechend  folgender  angebotener  Dienstleistungen:  Bera-
tung,  Logistik/Projektdurchführung,  technische  Dienste/Reparatur,  Ausbildung,  Peace-
keeping, Kampftruppen.  Boldt unterscheidet zwischen vier Tätigkeitsfeldern: die Unter-
stützung  militärischer  Aktivitäten,  militärische  Beratung  und  Ausbildung  staatlicher
Streitkräfte, Sicherheitsdienstleistungen und schließlich die Teilnahme am Gefecht; Out-
sourcing war – private military companies and international humanitarian law, GYIL 47
(2004), S. 502, 505.

25 S. Singer, ebend., S. 90.



8 Einleitung

Waffen  trägt.  Für  die  Frage  der  völkerrechtlichen  Verantwortlichkeit  ist
daher nicht die Einordnung der Firma, sondern die konkrete Aktivität ent-
scheidend, die direkt zu einer Völkerrechtsverletzung führt. 

Die Untersuchung geht wie folgt vor. Im ersten, einführenden Teil soll
die Grundlage für die Analyse völkerrechtlicher Verantwortlichkeit gelegt
werden, indem das Phänomen der Privatisierung militärischer Funktionen
dargestellt  und  die  daraus  resultierende  Problematik  für  das  Völkerrecht
verdeutlicht wird. In einem zweiten Schritt wird die Bedeutung der völker-
rechtlichen  Verantwortlichkeit  herausgearbeitet.  Andere  „Durchsetzungs-
mechanismen“  der  Menschenrechte  und  des  humanitären  Völkerrechts
werden vorgestellt, die gegen die Firmen selbst gerichtet sind. Die Diskus-
sion insbesondere im anglo-amerikanischen Raum konzentriert  sich näm-
lich immer noch zu einem großen Teil auf die Firmen selbst. Ihr Wesen als
Marktteilnehmer soll,  so wird vertreten,  den Zugang zu effektiveren Me-
chanismen der Verwirklichung und Durchsetzung des Völkerrechts eröff-
nen und so insbesondere den Menschenrechten und dem humanitären Völ-
kerrecht besser Geltung verschaffen. Eine Betrachtung der Möglichkeiten
der Regulierung durch den Markt sowie der Klagen gegen die Firmen auf
Grundlage des US-amerikanischen Alien Tort Claims Act (ATCA) kommt
zu dem Ergebnis, dass diese These nicht ausreichend substantiiert ist. So-
dann wird die Rolle privater Gewalt in der Völkerrechtsordnung umrissen.
Gelegentlich tauchen die Begriffe der Souveränität und des staatlichen Ge-
waltmonopols in der Diskussion auf,  aus denen aber kaum Grenzen oder
Vorgaben im Hinblick auf die Privatisierung militärischer Funktionen ab-
geleitet werden können. Dennoch operieren private Militärfirmen nicht in
einem völkerrechtlichen Vakuum. Vielmehr sind die UN oder der Staat als
Auftraggeber an das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte ge-
bunden, für deren Durchsetzung das Konzept der völkerrechtlichen Verant-
wortlichkeit nach wie vor zentral ist. Dessen dogmatische Entwicklung und
Grundzüge werden sodann in einem vierten Schritt dargestellt. 

Der zweite Teil bildet den Hauptteil der Untersuchung und geht im ers-
ten  Schritt  auf  die  Verantwortlichkeit  des  anstellenden  Staates  ein.  Den
Ausführungen im ersten Teil entsprechend geht es hier um drei voneinan-
der  zu  unterscheidenden  Aspekten  völkerrechtlicher  Verantwortlichkeit:
Verantwortlichkeit durch die Auslagerung selbst aufgrund eines Verstoßes
gegen  ein  völkerrechtliches  Privatisierungsverbot,  Verantwortlichkeit
durch  das  Verhalten  privaten  Militärpersonals,  das  dem staatlichen  Auf-
traggeber  zugerechnet und daher völkerrechtlich als staatliches Verhalten
eingeordnet wird, sowie schließlich Verantwortlichkeit aufgrund eines Un-
terlassens  oder  Zuwenigtuns  staatlicher  Organe,  das  gegen  eine  völker-
rechtliche  Handlungspflicht  des  anstellenden  Staates  verstößt.  Dement-
sprechend werden im ersten Abschnitt des ersten Kapitels mögliche, durch
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die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht vorgegebene Grenzen
der Privatisierung untersucht. Im zweiten Abschnitt werden die Grundsätze
der Zurechnung diskutiert,  die sich aus den allgemeinen Grundsätzen der
Staatenverantwortlichkeit  und aus dem humanitären Völkerrecht ergeben.
Diese sind von der Verpflichtung zur Ausübung von due diligence zu un-
terscheiden, die im dritten Abschnitt behandelt wird.

Im zweiten Kapitel des zweiten Teils wendet sich die Untersuchung der
Verantwortlichkeit zu, die entsteht, wenn private Militärfirmen im Zusam-
menhang mit multilateralen Friedensmissionen eingesetzt werden. Die Ent-
wicklung der internationalen Sicherheitspolitik im Sinne einer Abkehr von
einer Zentrierung auf den Staat  als alleinigen Sicherheitsakteur  wird hier
besonders deutlich: Es erfolgt ein Transfer genuin militärischer Aufgaben
erstens auf die UN im Rahmen der Friedenssicherung und zweitens auf pri-
vate Militärfirmen als private kommerzielle Akteure. Insoweit stellen sich
zwei Fragen – die der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit der UN und die
der Mitgliedstaaten. Diese gewinnen immer mehr an praktischer Relevanz.
Seit 1990 wurde keine UN-Friedensmission ohne Beteiligung privater Mi-
litärfirmen  durchgeführt.  Der  Kreis  der  Aufgaben,  den  sie  dort  wahr-
nehmen, hat sich seitdem stetig erweitert. Inzwischen mehren sich zudem
in der Literatur die Stimmen, die den Firmen eine noch größere Rolle bis
hin zur Ausübung physischen Zwangs zuweisen wollen. Entsprechend den
Ergebnissen des vorangegangenen Kapitels wird die völkerrechtliche Ver-
antwortlichkeit  der  beiden  in  Frage  kommenden Verantwortlichkeitssub-
jekte aufgrund von Zurechnung des Verhaltens  privaten Militärpersonals
sowie aufgrund der Verletzung von Handlungspflichten diskutiert. Schließ-
lich werden die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst, die Gren-
zen des Konzepts der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit aufgezeigt so-
wie die Rolle des Sitzstaates privater Militärfirmen angesprochen.
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